


Rechtsmittel für die Feuer- und Elementarscha-
denversicherung 
Gegen diese Police kann innert einer nicht er-
streckbaren Frist von 30 Tagen seit Zustellung
Einsprache erhoben werden. Senden Sie die Ein-
spracheschrift an die Aargauische Gebäudever-
sicherung, Bleichemattstrasse 12, Postfach, 5001
Aarau. Die Einspracheschrift muss von der ein-
sprechenden Partei selbst oder ihrer schriftlich be-
vollmächtigten Vertretung verfasst und unter-
zeichnet werden und hat einen Antrag und eine
Begründung zu enthalten. Allfällige Beweismittel
sind zu bezeichnen und soweit möglich einzu-
reichen. Es gelten keine Rechtsstillstandsfristen.

Versicherungswert
Der Versicherungswert wird alljährlich auf den
Prämienverfall (1. Januar) gestützt auf den Zürcher
Index der Wohnbaupreise (Stand April) angepasst,
wenn die Veränderung der Baupreise 2 % oder
mehr beträgt. Bruchteile von Indexpunkten werden
bis 0.4 ab- und ab 0.5 aufgerundet.

Bauliche Veränderungen / Abbruch melden
Wertvermehrende Aus-, Um- oder Anbauten am
versicherten Gebäude sind ab Baubeginn zur Bau-
zeitversicherung (steigende Versicherung) anzu-
melden.

Bei Abbruch des versicherten Gebäudes ist unmit-
telbar nach vollendetem Abbruch Meldung an die
Aargauische Gebäudeversicherung zu machen.

Nutzungsänderung mitteilen
Nutzungsänderungen des Gebäudes sind an die 
Aargauischen Gebäudeversicherung unverzüglich 
und schriftlich mitzuteilen.

Adressänderung melden
Eigentümerwechsel, Adressänderungen oder 
Wechsel in der Verwaltung sind an die Aargau-
ische Gebäudeversicherung unter Bekanntgabe 
der Policen-Nr. oder der Gebäude-Nr. und der 
Standortgemeinde schriftlich zu melden.

Datenschutz
Uns ist der Schutz der Persönlichkeitsrechte und 
der rechtskonforme Umgang mit Personendaten 
ein grosses Anliegen. Informationen, wie wir Per-
sonendaten bearbeiten, finden Sie in unserer Da-
tenschutzerklärung auf unserer Webseite unter  
die-agv.ch/datenschutzerklaerung.

Hinweis für die Gebäudewasser-Versicherung 
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet 
sich nach dem Inhalt der Police und den «Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Gebäu-
dewasser-Versicherung», Stand 1. Januar 2025.

André Meier
Vorsitzender der
Geschäftsleitung

Salvatore Proietto
Abteilungsleiter
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Fragen zur Police
Antworten finden Sie unter die-agv.ch
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